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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag.a Katharina MUCKENHUBER. 

über die Beschwerde des XXXX , geb. XXXX , StA. Brasilien, vertreten RA Mag. Manuel 

DIETRICH, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 23.03.2023, 

Zl. XXXX , zu Recht: 

 

A) Die Beschwerde wird als unbegründet a b g e w i e s e n .  

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG n i c h t  z u l ä s s i g .  

 

 
 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: belangte Behörde) 

vom 23.03.2023 wurde  XXXX (im Folgenden: BF) eine Aufenthaltsberechtigung besonderer 

Schutz gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt I.). Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 iVm § 9 

BFA-VG wurde eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 1 Z 1 FPG erlassen (Spruchpunkt 

II.) und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung des BF gemäß § 46 FPG nach 
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Brasilien zulässig sei (Spruchpunkt III.), sowie gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG eine Frist für die 

freiwillige Ausreise mit 14 Tagen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgelegt 

(Spruchpunkt IV.). 

Begründend führte die belangte Behörde dazu im Wesentlichen aus, dass der BF kein 

schützenswertes Familienleben in Österreich führe, da er sich von Dezember 2018 bis Oktober 

2021 in Brasilien bei seiner Großmutter aufgehalten habe. Zwar lebe seine Mutter sowie sein 

Stiefvater in Österreich, jedoch habe der BF drei Jahre ohne diese im Ausland verbracht. In 

Österreich sei der BF knapp einen Monat einer Erwerbstätigkeit nachgegangen und habe der 

belangten Behörde mitgeteilt, dass er in Brasilien als Informatiker gearbeitet hätte. Insgesamt 

sei die Bindung des BF zu Brasilien sehr ausgeprägt, weshalb ihm eine Rückkehr auch zumutbar 

sei.  

Am 11.04.2023 erhob der BF im Wege seiner Rechtsvertretung fristgerecht Beschwerde und 

führte im Wesentlichen aus, dass seine wichtigen Familienangehörigen in Österreich leben 

und er hier die Pflichtschule besucht hätte. Die zweite Muttersprache des BF sei Deutsch und 

liege auch sein gesamtes soziales Netzwerk in Österreich, weshalb eine ausreichend intensive 

Beziehung des BF zu seinen in Österreich aufhältigen nahestehenden Personen und ein 

schützenswertes Familienleben in Österreich vorliege. Der BF wäre zudem im Falle einer 

Rückkehr nach Brasilien Gewalt – oftmals ausgehend von kriminellen Banden – ausgesetzt.  

Die gegenständliche Beschwerde samt dazugehörigem Verwaltungsakt langten am 

14.04.2023 beim Bundesverwaltungsgericht ein. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Der BF führt die im Spruch angeführte Identität ( XXXX , geb. XXXX ) und ist brasilianischer 

Staatsangehöriger. Er verfügt über einen am 24.05.2021 ausgestellten und bis zum 23.05.2031 

gültigen biometrischen brasilianischen Reisepass. 

1.2. Der BF reiste 2012 im Alter von 10 Jahren erstmals nach Österreich ein. Er verfügte im 

Zeitraum von 16.05.2012 bis 26.01.2019 über einen stets verlängerten Aufenthaltstitel 

„Familienangehöriger“ nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG). Nach einem 

sechsjährigen Aufenthalt im Bundesgebiet kehrte er im Juli 2018 aus eigenem Entschluss 

aufgrund seiner dort bestehenden familiären Bindungen nach Brasilien zurück. Am 22.07.2021 

reiste der BF über den Flughafen Lissabon (Portugal) in den Schengen-Raum und in weiterer 

Folge in Österreich ein. 
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1.3. Der BF stellte am 24.09.2021 einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels aus 

Gründen des Art. 8 EMRK gemäß § 55 AsylG 2005.  

Mit Bescheid der belangten Behörde vom 24.01.2022 wurde sein Antrag abgewiesen. Gegen 

den BF wurde eine Rückkehrentscheidung erlassen und festgestellt, dass seine Abschiebung 

nach Brasilien zulässig sei. Dem BF wurde eine Frist von 14 Tagen für die freiwillige Ausreise 

gewährt. Die dagegen erhobene Beschwerde wurde mit Erkenntnis des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 16.05.2022, GZ: XXXX , rechtskräftig abgewiesen.  

Der BF reiste anschließend am 06.07.2022 aus dem Bundesgebiet aus und am 07.10.2022 in 

den Schengen-Raum und in weiterer Folge in Österreich ein.  

1.4. Im Bundesgebiet leben die Mutter des BF und sein Stiefvater, mit denen er auch derzeit 

im gemeinsamen Haushalt lebt. 

Der BF besuchte während seines früheren rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich (von 2012 

bis 2018) die letzte Klasse einer Volksschule und eine Neue Mittelschule, die er jedoch nach 

der siebten Schulstufe abbrach, um eine Lehre zu beginnen. Von 05.09.2017 bis 15.10.2017 

war er als Arbeiterlehrling in einer Bäckerei beschäftigt. Danach bezog er von 06.12.2017 bis 

22.04.2018 mit kurzen Unterbrechungen Arbeitslosengeld, bis er schließlich im Juli 2018 in 

seinen Herkunftsstaat Brasilien zurückkehrte. Der BF, dessen Muttersprache Portugiesisch ist, 

verfügt aufgrund seines mehrjährigen Aufenthalts und Schulbesuchs in Österreich über sehr 

gute Deutschkenntnisse. 

Der bisherige Lebensmittelpunkt des BF befindet sich in Brasilien, wo er den überwiegenden 

Großteil seines Lebens verbrachte. Nach dem 6-jährigen Aufenthalt in Österreich kehrte er im 

Juli 2018 aus eigenem Entschluss nach Brasilien zurück und hat dort eigenen Angaben zufolge 

die 4. Schulstufe abgeschlossen und war in der IT-Branche mit der Reparatur von elektrischen 

Geräten und gemeinsam mit seinem Vater als Dachdecker berufstätig. In Brasilien lebt auch 

der Großteil der Familie, darunter sein leiblicher Vater, seine Großeltern sowie Onkel, Tanten 

und Cousins. 

Der BF verfügt über eine Bestätigung eines Restaurants in Vorarlberg vom 06.01.2022, in der 

ihm eine Kochlehre mit 01.03.2022 in Aussicht gestellt wurde. 

2. Beweiswürdigung: 

2.1. Die Identität des BF steht unstrittig fest.  



- 4 - 

2.2. Die Feststellungen zu den Umständen der Ein- und Ausreise und zum Aufenthalt des BF in 

Österreich und in Brasilien stützen sich auf die unbestritten gebliebenen Feststellungen im 

angefochtenen Bescheid.  

Die Entscheidung für die Rückkehr in seinen Herkunftsstaat beruht auf den Angaben des BF in 

der niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde am 14.12.2021. 

2.3. Die Feststellungen zum Antrag des BF auf Erteilung eines Aufenthaltstitels aus Gründen 

des Art. 8 EMRK gemäß § 55 AsylG 2005 sowie dessen Abweisung beruhen auf dem 

rechtskräftigen Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.05.2022, GZ: XXXX .  

Die anschließende Ausreise des BF aus dem Bundesgebiet am 06.07.2022 sowie die erneute 

Rückkehr am 07.10.2022 beruhen auf seinen Angaben in der behördlichen Einvernahme und 

finden Deckung durch den Einreisestempel im Reisepass. 

2.4. Die Feststellungen zu den persönlichen und familiären Verhältnissen sowie zu den 

Lebensumständen des BF in Österreich und in Brasilien beruhen auf den Feststellungen im 

Verwaltungsverfahren sowie den Feststellungen des nunmehr rechtskräftigen Erkenntnisses 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.05.2022. Es wurden auch in der fallgegenständlichen 

Beschwerde keine darüberhinausgehenden Angaben in substanziierter Weise erstattet. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

3.1. Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides:  

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts 

wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zu 

erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG seit 

mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 

Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder 

wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 

Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 

die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 

Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, 

insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel 

oder 
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3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht niedergelassen 

ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382c EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen 

wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung 

der „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

Gemäß § 58 Abs. 1 Z 5 AsylG hat das Bundesamt die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 

57 von Amts wegen zu prüfen, wenn ein Fremder sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet 

aufhält und nicht in den Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt. 

Gemäß § 31 Abs. 1 Z 1 FPG halten sich Fremde rechtmäßig im Bundesgebiet auf, wenn sie 

rechtmäßig eingereist sind und während des Aufenthalts im Bundesgebiet die Befristungen 

oder Bedingungen des Einreisetitels oder des visumfreien Aufenthalts oder die durch 

zwischenstaatliche Vereinbarungen, Bundesgesetz oder Verordnung bestimmte 

Aufenthaltsdauer nicht überschritten haben. 

Für einen geplanten Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten von bis zu 90 Tagen je 

Zeitraum von 180 Tagen, wobei der Zeitraum von 180 Tagen, der jedem Tag des Aufenthalts 

vorangeht, berücksichtigt wird, gelten für einen Drittstaatsangehörigen die in Art. 6 Abs. 1 

Schengener Grenzkodex, VO (EU) 2016/399, genannten Einreisevoraussetzungen. So muss der 

Drittstaatsangehörige im Besitz eines gültigen Reisedokuments und, sofern dies in der sog. 

Visumpflicht-Verordnung VO (EU) 2018/1806, vorgesehen ist, im Besitz eines gültigen Visums 

sein. Er muss weiters den Zweck und die Umstände des beabsichtigten Aufenthalts belegen 

Aufenthalts als auch für die Rückreise in den Herkunftsstaat oder für die Durchreise in einen 

Drittstaat, in dem seine Zulassung gewährleistet ist, verfügen oder in der Lage sein, diese 

Mittel rechtmäßig zu erwerben; er darf nicht im SIS zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben 

sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche 

Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaates darstellen und 

insbesondere nicht in den nationalen Datenbanken der Mitgliedstaaten zur 

Einreiseverweigerung aus denselben Gründen ausgeschrieben worden sein. 

Gemäß § 2 Abs. 4 Z 1 FPG gilt als Fremder, wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht 

besitzt und gemäß Z 10 leg cit als Drittstaatsangehöriger jeder Fremder der nicht EWR-Bürger 

oder Schweizer Bürger ist. 

Brasilianische Staatsangehörige, die Inhaber eines biometrischen Reisepasses sind, sind 

gemäß Art. 4 Abs. 1 iVm. Anhang II Visumpflichtverordnung VO (EU) 2018/1806 von der 

Visumpflicht für einen Aufenthalt, der 90 Tage je Zeitraum von 180 Tage nicht überschreitet, 

befreit. 
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Der BF ist aufgrund seiner brasilianischen Staatsangehörigkeit Drittstaatsangehöriger gemäß 

§ 2 Abs. 4 Z 10 FPG. Der BF fällt nicht in den Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG. 

Am 24.09.2021 stellte der BF einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels aus Gründen 

des Art. 8 EMRK gemäß § 55 AsylG 2005. Mit Bescheid vom 24.01.2022 wurde der Antrag des 

BF gemäß § 55 AsylG 2005 abgewiesen und festgestellt, dass seine Abschiebung gemäß § 46 

FPG nach Brasilien zulässige sei. Dem BF wurde gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG eine Frist für die 

freiwillige Ausreise mit 14 Tagen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung gewährt. Die 

gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde wurde mit Erkenntnis des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 16.05.2022, GZ: XXXX , rechtskräftig abgewiesen. Der BF 

reiste anschließend am 06.07.2022 aus dem Bundesgebiet aus und am 07.10.2022 in den 

Schengen-Raum und in weiterer Folge in Österreich ein.  

Der BF hält sich daher seit 05.01.2023 unrechtmäßig in Österreich auf.  

Der unrechtmäßige Aufenthalt des BF in Österreich wurde auch in der Beschwerde nicht 

bestritten. 

Zumal keine der Alternativen des § 31 Abs. 1 FPG auf den BF zutrifft, ist er somit nicht 

rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältig. 

Umstände, dass dem BF von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 

(Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz) zu erteilen gewesen wäre, liegen unter 

Zugrundelegung des festgestellten Sachverhaltes jedoch nicht vor. 

Der Aufenthalt des BF im Bundesgebiet ist nicht geduldet bzw. zur Gewährleistung einer 

Strafverfolgung erforderlich. Er ist aktuell weder Zeuge oder Opfer von in § 57 Abs. 1 Z 1 AsylG 

genannten strafbaren Handlungen noch Opfer von Gewalt.  

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß 

§ 57 AsylG liegen daher nicht vor. 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. war daher abzuweisen. 

3.2. Zu Spruchpunkt II. und III. des angefochtenen Bescheides:  

Die belangte Behörde hat im angefochtenen Bescheid eine Rückkehrentscheidung erlassen 

und diese auf § 52 Abs. 1 Z 1 FPG gestützt, sowie gemäß § 52 Abs. 9 FPG die Zulässigkeit der 

Abschiebung gemäß § 46 FPG in den Herkunftsstaat Brasilien festgestellt. 
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Gemäß § 52 Abs. 1 FPG hat das BFA gegen einen Drittstaatsangehörigen mit Bescheid eine 

Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn er sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält (Z 

1) oder nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat und das 

Rückkehrentscheidungsverfahren binnen sechs Wochen ab Ausreise eingeleitet wurde (Z 2). 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG ist mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, ob die 

Abschiebung des Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte 

Staaten zulässig ist. Dies gilt nicht, wenn die Feststellung des Drittstaates, in den der 

Drittstaatsangehörige abgeschoben werden soll, aus vom Drittstaatsangehörigen zu 

vertretenden Gründen nicht möglich ist. 

Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist (§ 9 Abs. 1 BFA-VG).  

Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere 

zu berücksichtigen die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der 

bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, das tatsächliche Bestehen eines 

Familienlebens, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration, die 

Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße 

gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 

Einwanderungsrechts, die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem 

Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst 

waren, die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist (§ 9 Abs. 2 BFA-VG). 

Gemäß § 9 Abs. 3 BFA-VG ist über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG 

jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer 

unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG 

ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und 

Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon 

allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger 

oder Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 
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Niederlassungsrecht (§ 45 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz [NAG], BGBl. I 

Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 

Gemäß § 31 Abs. 1 Z 1 FPG halten sich Fremde unter anderem rechtmäßig im Bundesgebiet 

auf, wenn sie rechtmäßig eingereist sind und während des Aufenthalts im Bundesgebiet die 

Befristungen oder Bedingungen des Einreisetitels oder des visumfreien Aufenthalts oder die 

durch zwischenstaatliche Vereinbarungen, Bundesgesetz oder Verordnung bestimmte 

Aufenthaltsdauer nicht überschritten haben. 

Die belangte Behörde ist im Ergebnis – wie bereits ausgeführt – zu Recht davon ausgegangen, 

dass sich der BF zum Zeitpunkt der Erlassung der Rückkehrentscheidung unrechtmäßig in 

Österreich aufhält. Sie hat im angefochtenen Bescheid die Rückkehrentscheidung daher 

zutreffend auf § 52 Abs. 1 Z 1 FPG gestützt. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme aus 

dem Blickwinkel des § 9 BFA-VG iVm. Art. 8 EMRK zulässig ist, ist weiters eine gewichtende 

Gegenüberstellung des öffentlichen Interesses an der Aufenthaltsbeendigung mit dem 

Interesse des Fremden an einem weiteren Verbleib in Österreich vorzunehmen. 

Der BF bringt dazu im Wesentlichen vor, dass seine ganzen wichtigen Familienangehörigen in 

Form seiner Mutter sowie seines Stiefvaters in Österreich leben würden. In der Zeit zwischen 

2012 und 2018 hätte der BF ein schützenswertes Privatleben in Österreich entwickelt.  

Auch wenn das persönliche Interesse am Verbleib in Österreich grundsätzlich mit der Dauer 

des bisherigen Aufenthalts des Fremden zunimmt, so ist die bloße Aufenthaltsdauer freilich 

nicht allein maßgeblich, sondern es ist anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalles vor 

allem zu prüfen, inwieweit der Fremde die in Österreich verbrachte Zeit genützt hat, sich sozial 

und beruflich zu integrieren. Bei der Einschätzung des persönlichen Interesses ist auch auf die 

Auswirkungen, die eine Aufenthaltsbeendigung auf die familiären und sonstigen Bindungen 

des Fremden hätte, Bedacht zu nehmen (vgl. VwGH 15.12.2015, Zl. Ra 2015/19/0247). 

Aus der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs geht hervor, dass zwischen Eltern und – wie 

im vorliegenden Fall der BF – kein Familienleben besteht, solange nicht zusätzliche Elemente 

der Abhängigkeit nachgewiesen werden.  

Dem Beschwerdevorbringen, wonach zwischen dem erwachsenen BF und seiner in Österreich 

lebenden Mutter ein schützenswertes Familienleben bestehe, ist maßgeblich 

entgegenzuhalten, dass es dem BF ebenso gelang, drei Jahre (2018 bis 2021) getrennt von 

seiner Mutter zu leben. Hinzu kommt, dass der BF seine Rückkehr nach Brasilien im Jahr 2018 
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aus eigenem Entschluss fasste. Auch wenn dem BF insofern Recht zu geben ist, dass er seit 

seiner Einreise im Bundesgebiet im Juli 2021 mit seiner Mutter und seinem Stiefvater im 

gemeinsamen Haushalt lebt, so wurde diese Haushaltsgemeinschaft und das Führen eines 

Familienlebens zu einem Zeitpunkt begründet, als dem BF und seiner Mutter jedenfalls schon 

bewusst gewesen sein musste, dass der weitere Aufenthalt des BF in Österreich auf Grund der 

beschränkten Dauer des erlaubten visumfreien Aufenthalts immer nur ein vorläufiger ist und 

der BF auch zum damaligen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit mit einer dauerhaften 

Aufenthaltsberechtigung in Österreich rechnen konnte (vgl. VwGH 15.12.2015, Ra 

2015/19/0247). 

Im Lichte dieser Ausführungen war auch das nunmehr seitens des BF vorgetragene Vorbringen 

in der behördlichen Einvernahme vom 07.03.2023, wonach er seine Rückkehr nach Österreich 

damit begründete, dass sein Stiefvater in Pension gegangen sei und er diesen zu Hause 

unterstützten müsse, nicht geeignet, ein schützenswertes Familienleben zu begründen.  

Es konnten, abgesehen vom derzeit bestehenden gemeinsamen Haushalt, keine darüber 

hinaus gehenden Anhaltspunkte für eine zu berücksichtigende besondere Abhängigkeit oder 

Beziehungsintensität zwischen dem volljährigen BF und seiner Mutter und seines Stiefvaters 

festgestellt werden.  

Zudem wird es dem BF zumutbar sein, den Kontakt mit seiner Mutter und seinem Stiefvater 

mittels moderner Kommunikationsmittel sowie durch fallweise Besuche unter Einhaltung der 

die Einreise und den Aufenthalt regelnden Bestimmungen (insbesondere zur erlaubten Dauer 

eines visumfreien Aufenthalts) aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus, erklärte der BF in der 

niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde am 14.12.2021, dass seine 

Mutter und sein Stiefvater selbst die Absicht hätten, in ein paar Jahren nach Brasilien 

zurückzukehren. 

Der BF verfügt zwar aufgrund seines über 6-jährigen rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich 

im Zeitraum von 2012 bis 2018 über sehr gute Deutschkenntnisse und liegen auch unstrittig 

soziale Anknüpfungspunkte in Form von Freundschaften vor. Von einer umfassenden und 

nachhaltigen Integration war dennoch schon vor dem Hintergrund der vergleichsweise kurzen 

Aufenthaltsdauer seit der letzten Einreise nicht auszugehen. So reichen auch 

Deutschkenntnisse allein noch nicht aus, um die fortgeschrittene oder gar vollständige 

Integration eines Fremden in Österreich annehmen zu können, wenngleich der Spracherwerb 

und der tatsächliche Wille, die deutsche Sprache zu erlernen, zweifellos ein wesentliches 

Kriterium bei der Beurteilung der Integration in Österreich darstellen. Zudem gelang es dem 
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BF auch während seines früheren rechtmäßigen Aufenthalts nicht, sich beruflich zu 

integrieren. So brach der BF eine begonnene Lehre ab und lebte zuletzt vom Bezug von 

Arbeitslosengeld. Schlussendlich fasste er im Jahr 2018 Österreich aus eigenem Entschluss zu 

verlassen, um nach Brasilien zurückzukehren und fortan wieder dort zu leben.  

Ganz maßgeblich sind die starken Bindungen des BF zu seinem Herkunftsstaat Brasilien in 

Anschlag zu bringen. So hat der BF den Großteil seines Lebens in Brasilien gelebt, wo auch sein 

leiblicher Vater, seine Großeltern und weitere Verwandte leben. Der BF hat während seines 

letzten Aufenthalts in Brasilien von 2018 bis 2021 die letzte Schulstufe der Grundschule 

abgeschlossen und konnte dort auch beruflich Fuß fassen.  

Zur strafrechtlichen Unbescholtenheit des BF ist festzuhalten, dass die nach § 9 Abs. 2 Z 6 BFA- 

VG maßgebliche strafrechtliche Unbescholtenheit des BF weder sein persönliches Interesse 

an einem Verbleib in Österreich zu verstärken, noch das öffentliche Interesse an der 

aufenthaltsbeendenden Maßnahme entscheidend abzuschwächen vermag (vgl. VwGH 

19.04.2012, Zl. 2011/18/0253).  

Im Lichte dieser nach § 9 BFA-VG iVm. Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotenen Abwägung hat sich somit 

insgesamt nicht ergeben, dass vorhandene familiäre oder nachhaltige private Bindungen des 

BF in Österreich das öffentliche Interesse an der Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthalts 

überwiegen würden. Nach Maßgabe einer Interessensabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist 

die belangte Behörde somit im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass das öffentliche 

Interesse an der Beendigung des Aufenthalts im Bundesgebiet das persönliche Interesse am 

Verbleib im Bundesgebiet überwiegt und daher durch die angeordnete Rückkehrentscheidung 

eine Verletzung des Art. 8 EMRK nicht vorliegt. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte 

hervorgekommen, welche im gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung (auf Dauer 

oder vorübergehend) unzulässig erscheinen ließen. 

Schließlich sind im Hinblick auf die von der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid 

gemäß § 52 Abs. 9 iVm § 46 FPG getroffene Feststellung keine konkreten Anhaltspunkte 

dahingehend hervorgekommen, dass die Abschiebung nach Brasilien unzulässig wäre. 

Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Erlassung einer Rückkehrentscheidung und die 

Zulässigkeit einer Abschiebung in den Herkunftsstaat vorliegen, war die Beschwerde gegen 

die Spruchpunkte II. und III. des angefochtenen Bescheides als unbegründet abzuweisen.  

3.3. Zu Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides:  
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Die belangte Behörde hat mit dem angefochtenen Bescheid (Spruchpunkt IV.) gemäß § 55 Abs. 

1 bis 3 FPG festgestellt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise aus dem Bundesgebiet 14 

Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung beträgt. 

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG zugleich eine 

Frist für die freiwillige Ausreise festgelegt. Gemäß § 55 Abs. 2 FPG beträgt diese Frist 14 Tage 

ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer von der belangten Behörde 

vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die der 

Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen 

hat, die Gründe, die zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen. 

Bei Überwiegen solcher besonderen Umstände kann die Frist für die freiwillige Ausreise 

gemäß § 55 Abs. 3 FPG einmalig mit einem längeren Zeitraum als die vorgesehenen 14 Tage 

festgesetzt werden. Die besonderen Umstände sind vom Drittstaatsangehörigen 

nachzuweisen und hat er zugleich einen Termin für seine Ausreise bekanntzugeben. § 37 AVG 

gilt. 

Besondere Umstände, welche einen längeren Zeitraum als die vorgesehenen 14 Tage zu 

Ausreise erforderlich gemacht hätten, wurden vom BF im Verlauf des gesamten Verfahrens 

weder vorgebracht noch nachgewiesen und sind auch sonst nicht hervorgekommen. 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides war daher ebenfalls 

als unbegründet abzuweisen. 

3.4. Zum Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung: 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der 

Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich 

aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen 

entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG. 

Grundlegend sprach der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 28.05.2014, Zl. Ra 

2014/20/0017 und -0018, aus, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der 

für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche Sachverhalt von der 

Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben 

wurde und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und Vollständigkeit aufweist. Ferner muss die 

Verwaltungsbehörde die die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende 

Beweiswürdigung in gesetzmäßiger Weise offengelegt haben und das 
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Bundesverwaltungsgericht diese tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen 

Beweiswürdigung in seiner Entscheidung teilen. Auch darf im Rahmen der Beschwerde kein 

dem Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber 

hinausgehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß 

unsubstantiiertes Bestreiten ebenso außer Betracht zu bleiben hat, wie ein Vorbringen, das 

gegen das in § 20 BFA-VG festgelegte Neuerungsverbot verstößt (vgl. aus der ständigen 

Rechtsprechung etwa VwGH 23.1.2019, Ra 2018/19/0391, mwN). 

Wie in der Beweiswürdigung dargelegt, sind die genannten Kriterien im vorliegenden Fall 

erfüllt, da der Sachverhalt durch die belangte Behörde vollständig erhoben wurde und nach 

wie vor die gebotene Aktualität aufweist, zumal sich aus dem Amtswissen des 

Bundesverwaltungsgerichtes keine Hinweise auf eine Änderung der 

entscheidungsmaßgeblichen Situation ergeben haben. Die Beweiswürdigung des 

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde seitens des Bundesverwaltungsgerichtes 

bestätigt, wobei das Anführen weiterer das Gesamtbild lediglich abrundender, für die 

Beurteilung jedoch nicht ausschlaggebender Argumente in diesem Zusammenhang nicht 

schadet (vgl. VwGH 18.06.2014, 2014/20/0002-7). 

In der Beschwerde wird kein dem Ermittlungsverfahren entgegenstehender oder 

darüberhinausgehender Sachverhalt substantiiert behauptet und ist die Anberaumung einer 

Verhandlung auch nicht zur Klärung einer Rechtsfrage notwendig. 

Im gegenständlichen Verfahren konnte somit die Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht unterbleiben, da die mündliche Erörterung eine 

weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung 

weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

BGBl. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. 

Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389, entgegenstehen. 

3.5. Unzulässigkeit der Revision (Spruchpunkt B.): 

Gemäß § 25a Abs. 1 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10/1985 in der 

geltenden Fassung, hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision gegen die gegenständliche Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht 

zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der 
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grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der 

bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer 

Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine 

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. Konkrete Rechtsfragen 

grundsätzlicher Bedeutung sind weder in der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht 

worden noch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hervorgekommen. Die oben 

in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des VwGH ist teilweise zwar zu früheren 

Rechtslagen ergangen, sie ist jedoch nach Ansicht des erkennenden Gerichts auf die inhaltlich 

meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert 

übertragbar. 


